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Zitat von German

Für alle Klassen, Ausnahme Abschlussprüfung.

Die Begründung für das Attest leuchtet mir schon ein. Aber ich kenne dieses Vorgehen
nicht und es ist meines Wissens auch nicht zulässig.

Es sei denn jemand hat für mich eine Quelle, die ich nicht kenne (für Baden-
Württemberg)

In BW gibt es die Attestpflicht für normale Klausuren nicht, auch wenn es an vielen Schulen
üblich ist.

LG DFU
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